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BUNDESMINISTER FÜR FINANZEN 

GZ. 11 0502/59-Pr.2/94 

An den 

Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 

1017 Wien 

eies Nationalrates XVlll. Gesetzgebungsperiocle 

1010 WIEN. DEN 29. April 1994 
HIMMELPFORTGASSE 8 

TELI;FON (0222) 51 433 

b12cf lAß 

1SS4 -05- 02 

zu tief'! IJ 

Auf die - aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit in Kopie beigeschlossene -

schriftliche Anfrage der Abgeordneten Peter Rosenstingl und Genossen vom 

2. März 1994, Nr. 6184/J, betreffend Reinigungsarbeiten am Grenzübergang Perg, 

beehre ich mich, folgendes mitzuteilen: 

Zu 1. und 11.: 

Für die Vergabe von Reinigungsarbeiten in Objekten der Zollverwaltung ist die 

jeweilige Finanzlandesdirektion zuständig. 

Zu 2. bis 5.: 

Die Vergabe der Reinigungsarbeiten für das Zollamt Perg erfolgte - wie mir berichtet 

wird - im Wege einer öffentlichen Ausschreibung gemäß ÖNORM A 2050. 

Die Ausschreibung wurde im .. Amtlichen Lieferungsanzeiger" vom 27. Oktober 1993 

veröffentlicht. Um den Auftrag haben sich 3 Bieter beworben, der Zuschlag wurde 

nach dem Bestbieterprinzip im Sinne der ÖNORM A 2050 erteilt. Die Ausführungen 

in der Einleitung der Anfrage, daß keine weiteren Anbote eingeholt wurden, sind 

daher nicht zutreffend. 

Zu 6.: 

Die Kriterien, nach denen Aufträge zu vergeben sind, sind in den einschlägigen Ver

gabevorschriften (ÖNORM A 2050, Bundesvergabegesetz etc.) festgelegt, wobei das 

Bestbieterprinzip grundsätzlich anzuwenden ist (Punkt 4.6 der ÖNORM A 2050 und 

§ 40 Bundesvergabegesetz). 
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Zu 7.: 

Der Reinigungsauftrag wurde an den Bestbieter, das ist die Firma 

P. Dussmann GmbH, Linzer Straße 76, 1140 Wien, vergeben. 

Zu 8.: 

Die Reinigungskosten belaufen sich laut Anbot jährlich auf S 1,013.452,80 zuzüglich 

der auf Regiebasis anfallenden Kosten für den Winterdienst. 

Zu 9. und 10.: 

Der Auftrag wurde ungeteilt und ohne Subunternehmer an die Firma P. Dussmann 

GmbH vergeben. 

Beilage 
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BEILAGE 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den Herrn Bundesminister für Finanzen nach
stehende 

Anfrage: 

1. Ist es richtig, daß Reinigungsarbeiten von Grenzübergängen in die Kompetenz des Bundes 
fallen bzw. wenn nein, in welche Kompetenz fallen diese? 

2. Erfolgte vor der Vergabe der Reinigungsarbeiten der Grenzstation Perg eine öffentliche Aus
schreibung? 

3. Wenn ja, 

a. Wann und mit welchem Lcistungsanfordcrungsprofil wurde die Ausschreibung 
durchgeführt? 

b. \Vieviele Mitbewerber hat es gegeben und nach welchen Kriterien wurde der 
Zuschlag crteilt? 

4. Wenn nein, 

a. Warum nicht? 

b. Wurden verschiedene Angebote eingeholt? 

c. Halten Sie es für ausreichend, nur ein Angebot einzuholen? 

5. Ist diese Vorgangsweise für Sie nicht gleichbedeutend mit einer Verschwendung von 
Steuergeldern ? 

6. Soll grundsätzlich ein Auftrag an den Bestbieter vergeben werden oder gibt es für Sie andere 
Kriterien - abgesehen von den Kosten - bei der Auswahl? 

7. An welche Firma wurde der Auftrag schlußendlich erteilt? 

8. Wie teuer sind die Reinigungsarbeiten am Grenzübergang Perg? 

9. Sind weitere Firmen an der Reinigung beteiligt und wenn ja, welche und in welcher Form? 

10.. Welchen Anteil haben die einzelnen Firmen an den gcsamten Auftragskosten? 

11. Wer ist verantwortlich für die Auftragsvergabe? 
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